
 

 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch: 

 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 
4. 

 
 
 

4a. 

 
 

5. 

 
 

6. 

Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 

geregelte Ausbildung erfordert, 

 

Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

 

Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, 

Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 

Steuerberatungsgesellschaft, 

 
Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 

einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

 
Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 

des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

 

staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 

oder 

 
Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 

Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder 

anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 

persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. 

Amtsträger , 

2. 

für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. 
Person , die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt, 

4. 

Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 

Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses 

oder Rates, 



 

 

5. 

öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 

Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. 

Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 

Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 

förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einern Geheimnis im Sinne des Satzes 1 

stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, 

die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 

anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 

untersagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 

unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den 

Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder 

sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 

Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

(3) Einern in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 

Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 

berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 

den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 

Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis 

von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 

dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder Geldstrafe. 

 
Fußnote 

 
§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB 

stehen den anerkannten Beratungsstellen nach§ 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, 

Familienplanung und Beratung gleich gern. BVerfGE v. 4.8.1992 1 1585 - 2 BvO 16/92 u. a. - 

 

 
§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 

 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis , zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

 
§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht 

 
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

1. 

Amtsträger, 

2. 

für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 



 

 

3. 

Person,   die   Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 
wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 

öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen 

gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine 

Nachricht, zu deren Geheimhaltung er 

1. 

auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines 

Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 

2. 

von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung 

der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige 

öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung 

genannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, 

Auswertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der 

Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken. 

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt 
1. 

von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 
a) 

in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner 

Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes 

bekanntgeworden ist, 

b) 

in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 

2. 

von der obersten Bundesbehörde 

a) 

in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner 
Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen 

Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist, 

b) 

in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des 

Bundes verpflichtet worden ist; 

3. 

von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 



 

 

Auszug aus dem Bremischen Ausführungsgesetzes zur EU-Datenschutz-
Grundverordnung 

 
§ 23 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) 

2016/679 in der jeweils geltenden Fassung, dieses Gesetzes oder einer anderen 

Rechtsvorschrift über den Schutz personenbezogener Daten personenbezogene 

Daten, die nicht offenkundig sind, verarbeitet oder durch unrichtige Angaben 

erschleicht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 

Euro geahndet werden. 

(3) Gegen öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen 

verhängt. 

 

 

§ 24 Strafvorschrift 
 

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 

oder einen anderen zu schädigen, eine der in § 23 Absatz 1 genannten 

Handlungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene 

Person, der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter und die oder der 

Landesbeauftragte für den Datenschutz. 

 

https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.116884.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-DSGVOAGBRpP2
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